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Jahresbericht der Datenschutzaufsichtsstelle der Gemeinde ...


Berichtszeitraum 
Art. 17 des Organisationsreglements gibt eine jährliche Berichterstattung vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1.1..... bis 31.12..... . 


Zuständige Stelle
Gestützt auf Art. 17 des Organisationsreglements hat die Gemeindeversammlung die Gemeindetreuhand AG .... für vier Jahre als Datenschutzaufsichtsstelle eingesetzt. 


Beratungen an Betroffene 
Nachdem sie eine Werbezusendung einer Privatschule erhalten hatten, wandten sich drei betroffene Eltern an die Datenschutzaufsichtsstelle. In der Werbezusendung wurde in allen drei Fällen auf ein den Kindergarten in der Gemeinde besuchendes Kind der Familie Bezug genommen. Art. 17a des Organisationsreglements erlaubt eine Listenbekanntgabe von Einwohnerkontrolldaten zu wirtschaftlichen Zwecken. Die Gemeindeverwaltung hatte der Privatschule gestützt auf diese Regelung eine Liste aller 6-Jährigen ausgehändigt (gegen Gebühr). Die Datenschutzaufsichtsstelle hielt gegenüber den Betroffenen fest, die erfolgte Datenbekanntgabe sei rechtmässig gewesen. Die Betroffenen könnten der Datenbekanntgabe aber durch das Einreichen eines Sperrgesuches entgegenwirken (Muster auf der Internetseite der Gemeinde). Den Einwohnerkontrolldiensten empfahl die Datenschutzaufsichtsstelle Neuzuzüger deutlicher auf die bestehende Praxis der Datenbekanntgabe hinzuweisen. In allen drei Fällen handelte es sich nämlich um Neuzuzüger. Die zur Datenbekanntgabepraxis an die Privatschule (vor 4 Jahren) erfolgte Publikation war ihnen nicht bekannt. 


Reklamationen von Betroffenen (Aufsichtsanzeigen) 
Eine im Ausland wohnhafte betroffene Person beschwerte sich bei der Datenschutzaufsichtsstelle darüber, dass ihr Baugesuch von der Gemeinde auf der Internetseite der Gemeinde publiziert worden war. Über eine Google-Suche wurden zur betroffenen Person ihre persönliche Mailadresse und ihre persönliche Handynummer weltweit ersichtlich. Die Datenschutzaufsichtsstelle stellte fest, dass das Baugesuchsverfahren zum Zeitpunkt der Reklamation abgeschlossen war und das bemängelte Baugesuch nicht mehr auf der Internetseite der Gemeinde auffindbar war. Dagegen fanden sich auf der Internetseite mehrere andere Baugesuche. 
Eine Bekanntgabe von Personendaten auf einer Internetseite (weltweit abrufbar) bedarf einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage. Das Amt für Gemeinde und Raumordnung hat für Gemeinden hierzu die „Musterverordnung über die Internetbekanntgabe von öffentlichen Informationen“ erlassen. Der Gemeinderat hat diese Musterverordnung nicht übernommen. Eine Bekanntgabe von Baugesuchen auf der Internetseite der Gemeinde ist damit rechtswidrig. Die Datenschutzaufsichtsstelle hat gegenüber der Bauverwaltung den begründeten Antrag abgegeben, die Baugesuche umgehend von der Internetseite zu entfernen und bis zur allfälligen Schaffung einer Rechtsgrundlage auf entsprechende Publikationen zu verzichten. Zum Zeitpunkt des Berichts war die 30-tägige Frist zur Ablehnung dieses Antrags durch die Bauverwaltung noch nicht abgelaufen. 


Vorabkontrollen
Im Berichtsjahr wurden keine Informatikprojekte ausgelöst, die eine Vorabkontrolle erforderlich gemacht hätten. 


Kontrollen
Die im Vorjahresbericht bemängelte ungenügende Schliessanlage für das Sitzungszimmer 2, in dem bei Abstimmungen und Wahlen das auf dem Weg der brieflichen Abstimmung eintreffende Wahl- und Abstimmungsmaterial gelagert wird, ist durch eine wirksame Schliessanlage ersetzt worden. 

Die Datenschutzaufsichtsstelle prüfte im Berichtsjahr die Handhabung der Zugriffsrechte auf die vom Kanton zur Verfügung gestellte Anwendung „Lernendenverwaltung“ (Eingabe und Speicherung der Zeugnisnoten). Die Kontrolle fand einzig in der Aussenschule Wyler statt. Die Unterstufenlehrerin hatte Zugriff auf alle Noten der Unterstufe, was eine korrekte Ausgestaltung des Zugriffsrechts darstellt. Gleiches gilt für die Oberstufe. Die beiden hier tätigen Oberstufenlehrkräfte sind gemeinsam und gesamthaft für die Notengebung der Oberstufe zuständig (kein Fachlehrersystem). Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass für die vor zwei Jahren ausgetretene Unterstufenlehrerin immer noch ein Zugang auf das System bestand. Der zuständige Schulleiter hob diesen Zugang bereits anlässlich der Kontrolle auf. 


Eigeninitiative der Gemeindeverwaltung 
Anlässlich des Weiterbildungshalbtags für das Gemeindepersonals organisierte die Finanzverwaltung eine Kurzausbildung zur Informatiksicherheit (Verwendung des kantonalen Ausbildungsprogramms BE secure, Beizug eines externen Referenten). 


Antrag
Die Datenschutzaufsichtsstelle stellt Antrag, dass die Gemeindeversammlung den Jahresbericht an der ordentlichen Frühjahrsversammlung zur Kenntnis nimmt.



Datum: ........	Für die Gemeindetreuhand AG: 



	...................................................
